	[image: image1.png]Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




	Eidgenössisches Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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Beitragsgesuch für Massnahmen des Kulturgüterschutzes

(durch den Kanton auszufüllen)

	Kanton / Gemeinde

     
	 Referenz Kanton

     

	Amtsstelle 

     

	Bezeichnung des Objekts

     

	Schutzmassnahme 
     

	Eigentümer 

     

	Strasse 

     
	Ort

     

	Konto-Nr. Kanton

     
	Voraussichtlicher Abrechnungstermin (Jahr)

     

	Beitragsberechtigte Kosten: Antrag des Kantons

Fr.      .--

	Ort / Datum

     
	Unterschrift



	Bemerkungen

     


Verfügung

Provisorischer Kostenbeitrag des Bundes (durch den Bund auszufüllen)
	Genehmigung des Bundes

Fr. 
	Bundesbeitrag von 20%

Fr. 

	Datum


	Unterschrift



	Kontroll-Nr. des Bundes




Rechtsmittelbelehrung 

Gegen den Entscheid des Bundesamtes kann innert 30 Tagen nach Eröffnung bei diesem Einsprache erhoben werden (Art. 24 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1966 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten). Wird keine Einsprache erhoben, so wird der Entscheid rechtskräftig. Wird Einsprache erhoben und hält das Bundesamt ganz oder teilweise an den Kürzungen fest, so erlässt es eine begründete und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Verfügung.
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